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Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 

Die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) ist eine spezifische Form 

der dualen Berufsausbildung für benachteiligte Jugendliche, denen nach der Teilnahme an 

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb auch mit 

ausbildungsbegleitenden Hilfen nicht vermittelt werden kann.. Sie wird durch die 

Bundesagentur für Arbeit gefördert. Die praktische Ausbildung absolvieren die 

Auszubildenden in einer eigenen Ausbildungseinrichtung (z.B. bei einem Bildungsträger) 

bzw. in kooperierenden Betrieben. Neben einer fachpraktischen Unterweisung erhalten die 

Jugendlichen auch Förderunterricht und eine sozialpädagogische Begleitung. Der 

Berufsschulunterricht findet in Berufsschulen statt. Nach dem ersten Jahr ist der Übergang in 

eine betriebliche Ausbildung anzustreben. 
 

 
Quellen: 
 

 BMBF, Berufliche Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf (S. 23) 
http://www.bmbf.de/pub/berufliche_qualifizierung_jugendlicher.pdf 
 

 Bundesagentur für Arbeit 
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/HEGA-Internet/A05-Berufl-Qualifizierung/Publikation/HEGA-
08-2007-VA-GA-ausb-Massn-Anlage-BaE.pdf  
 

 SGB III, §241, Abs. 2 
http://www.bundesrecht.juris.de/sgb_3/__241.html 
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